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Leistungsrecht: 
 Voraussichtliche Werte  
für das Kalenderjahr 2019

Leistungsrecht

Belastungsgrenze

Familienabschläge/Regelbedarfsstufe I zu der Ermittlung der 
 Belastungsgrenze

15 % der jährlichen Bezugsgröße (§ 62 Abs. 2 Satz 2 SGB V) 5.607,00 EUR

10 % der jährlichen Bezugsgröße (§ 62 Abs. 2 Satz 2 SGB V) 3.738,00 EUR

Kinderfreibetrag (§  62 Abs. 2 Satz 3 SGB V) pro Kind
7.428,00 EUR  

 (für das Jahr 2018)

Regelbedarfsstufe I
416,00 EUR  

(für das Jahr 2018)

Belastungsgrenze Zahnersatz

Grenzbeträge für Zahnersatz

40 % der monatlichen Bezugsgröße für den Versicherten  
(§  55 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB V)

1.246,00 EUR

15 % der monatlichen Bezugsgröße für den ersten Angehörigen  
(§  55 Abs. 2 Satz 5 SGB V)

467,25 EUR

10 % der monatlichen Bezugsgröße für jeden weiteren Angehörigen 
und Lebenspartner (§  55 Abs. 2 Satz 5 SGB V)

311,50 EUR

Familienversicherung

Gesamteinkommensgrenze (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB V)

¹⁄₇ der monatlichen Bezugsgröße 445,00 EUR

Ausübung einer geringfügig entlohnten Beschäftigung 450,00 EUR

Grenzbetrag nach §  10 Abs. 3 SGB V

¹⁄₁₂ der allgemeinen Jahresarbeitsentgeltgrenze 5.062,50 EUR

¹⁄₁₂ der besonderen Jahresarbeitsentgeltgrenze (Bestandsfälle PKV) 4.537,50 EUR

Geldleistungen

Krankengeld

Höchstregelentgelt (§  47 Abs. 6 SGB V) 151,25 EUR

Höchstkrankengeld (§  47 Abs. 1 Satz 1 SGB V)

70 % des Höchstregelentgelts 105,88 EUR
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Übergangsgeld

Höchstregelentgelt

Renten- und Arbeitslosenversicherung  
(§  21 Abs. 1 SGB VI i.  V. m. §  46 Abs. 1 Satz 1 und  
§ 47 Abs. 4 SGB IX, §  341 Abs. 4 SGB III)

West 223,33 EUR

Ost 205,00 EUR

Versorgungskrankengeld nach dem BVG

Höchstregelentgelt  
(§  16a Abs. 3 Satz 2 BVG)

West 223,33 EUR

Ost 205,00 EUR

Leistungen bei Mutterschaft

Mutterschaftsgeldhöchstbetrag (§  24i Abs. 2 Satz 2 SGB V) kalendertäglich 13,00 EUR

Zuschüsse

Ambulante Vorsorgeleistungen

Höchstzuschuss

in anerkannten Kurorten (§  23 Abs. 2 Satz 2 SGB V) 16,00 EUR

bei chronisch kranken Kleinkindern (§  23 Abs. 2 Satz 3 SGB V) 25,00 EUR

Haushaltshilfe

Erstattungshöchstbetrag für eine selbstbeschaffte Haushaltshilfe pro 
Tag (8 Stunden)  
(§  38 Abs. 4 Satz 1 SGB V; GR v. 09.12.1988, Zu §  38 SGB V: Abschn. 5.2)

2,5 % der monatlichen Bezugsgröße 78,00 EUR

je Stunde 9,75 EUR

Hospizleistungen

Stationäre Hospizleistungen – Mindestzuschuss  
(§  39a Abs. 1 Satz 3 SGB V)

 9 % der monatlichen Bezugsgröße (kalendertäglich) 280,35 EUR

Ambulante Hospizleistungen – Zuschuss je Leistungseinheit  
(§  39a Abs. 2 Satz 6 SGB V)

13 % der monatlichen Bezugsgröße 404,95 EUR

Zuzahlungen

Stationäre Vorsorge-/Rehabilitationsleistungen  
(§  23 Abs. 6 Satz 1, §  40 Abs. 5 Satz 1, §  61 Satz 2 SGB V)

je Leistungstag 10,00 EUR

Stationäre Vorsorge-/Rehabilitationsleistungen für Mütter/Väter  
(§  24 Abs. 3 Satz 1, §  41 Abs. 3 Satz 1, §  61 Satz 2 SGB V)

je Leistungstag 10,00 EUR

Arznei- und Verbandmittel 
(§  31 Abs. 3 Satz 1 i.  V. m. §  61 Satz 1 SGB V)

10 % der Kosten

mindestens 5,00 EUR

höchstens 10,00 EUR
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Heilmittel 
(§  32 Abs. 2 Satz 1 i.  V. m. §  61 Satz 1 SGB V)

10 % der Kosten 
sowie

je Verordnung 10,00 EUR

Hilfsmittel  
(§  33 Abs. 8 Satz 1 i.  V. m. §  61 Satz 1 SGB V)

10 % der Kosten

mindestens 5,00 EUR

höchstens 10,00 EUR

Hilfsmittel zum Verbrauch  
(§  33 Abs. 8 Satz 3 SGB V)

10 % der Kosten

max. monatlich je 
Indikation

10,00 EUR

Häusliche Krankenpflege  
(§  37 Abs. 5 i.  V. m. § 61 Satz 3 SGB V)

für max. 28 Tage 
im Kalenderjahr

10 % der Kosten

sowie je 
 Verordnung

10,00 EUR

Soziotherapie (§  37a Abs. 3 i.  V. m. §  61 Satz 1 SGB V) je Leistungstag 10 %

Haushaltshilfe (§  38 Abs. 5 i.  V. m. §  61 Satz 1 SGB V)

je Leistungstag 10 %

mindestens 5,00 EUR

höchstens 10,00 EUR

Krankenhausbehandlung 
(§  39 Abs. 4 Satz 1 i.  V. m. § 61 Satz 2 SGB V)

je Tag 10,00 EUR

für max. 28 Tage 
Kalenderjahr

Anschlussrehabilitation 
(§  40 Abs. 6 Satz 1 i.  V. m. §  61 Satz 2 SGB V)

je Leistungstag 10,00 EUR

max. 28 Tage im 
Kalenderjahr

Ambulante/stationäre Rehabilitationsleistungen 
(§ 40 Abs. 5 Satz 1 i.  V. m. §  61 Satz 2 SGB V)

je Leistungstag 10,00 EUR

Fahrkosten  
(§ 60 Abs. 1 Satz 3 i.  V. m. §  61 Satz 1 SGB V)

10 % der Kosten

mindestens 5,00 EUR

höchstens 10,00 EUR

Stand 19.9.2018



Über haufe
–
„Der größte Hebel für wirtschaftlichen Erfolg sind Menschen, die das Richtige tun“. Unter diesem Motto 
steht Haufe für ein Management, das den Menschen – und nicht Prozesse – ins Zentrum unternehmerischen 
Denkens und Handelns stellt. Denn Menschen sind es, die gemeinsam Strukturen und Prozesse mit Leben 
füllen, die mit ihrem Wissen die treibende Kraft für Erfolg sind und durch ihre Motivation und ihre Energie 
 Unmögliches möglich machen. 

Diese Überzeugung prägt alle Aktivitäten von Haufe und ist Grundphilosophie für ein einzigartiges integriertes 
 Portfolio aus Software, Inhalten, Weiter bildung und Beratung.

Die Haufe Suite vernetzt als quellenübergreifendes Portal für Wissens produktivität internes Mitarbeiter-
wissen mit bewährtem, rechtssicherem Fachwissen von Haufe. 

Die Haufe Office Line ist die Reihe marktführender Fachinformations datenbanken für Unternehmen, 
 Kanzleien und öffentliche Organisationen, in denen Inhalte, Arbeitshilfen und Tools praxisgerecht aufbereitet 
werden.

Die Haufe Akademie bietet passgenaue Lösungen und Services für die  kontinuierliche Kompetenz-
erweiterung von Fach- und Führungskräften und damit für die Zukunftsgestaltung von Unternehmen. 

Die Software umantis Talent Management verbessert drei wesentliche erfolgsrelevante Prozesse in Unter-
nehmen: das Gewinnen der gewünschten Mitarbeiter, das Leisten der richtigen Arbeit und das Entwickeln der 
persönlichen Kompetenzen. 

Über fünf Millionen Nutzer in rund 75.000 Unternehmen und Organisationen aller Branchen arbeiten 
 erfolgreich mit Lösungen von Haufe. Zu den Kunden zählen unter anderem tesa, flyeralarm, Edeka, Stadt 
 Karlsruhe, BMW Group, Deutsche Telekom und Siemens.

Haufe ist neben der Haufe Akademie und Lexware eine Marke der  Haufe Gruppe. Das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Freiburg wurde bereits 1951 gegründet und beschäftigt heute über 1.500 Mitarbeiter im In- und 
Ausland. Die Unterneh mens gruppe konnte im Geschäftsjahr 2014 (Juli 2013 bis Juni 2014) einen Umsatz von 
über 266 Mio. Euro erzielen (Vorjahr: über 251 Mio. Euro).

©   2018 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG · Munzinger Straße 9 · 79111 Freiburg · www.haufe.de


